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3 Gefahren aus dem Bahnbetrieb/ Verhalten im Gleisbereich 

Im Gegensatz zum Straßenverkehr sind die Besonderheiten und die Funktion des Verkehrssys-
tems „Eisenbahn“ der Allgemeinheit wenig vertraut. Die Eisenbahn ist das sicherste Verkehrsmit-
tel. Fahren im Raumabstand, technische Sicherungseinrichtungen und ausgebildete und geschul-
te Mitarbeiter sorgen dafür.  

Dennoch besitzt auch dieses System besondere Merkmale, von denen Gefahren ausgehen kön-
nen, die der Unkundige nicht oder nur schwer einschätzen kann. Gerade für den Aufenthalt im 
oder am Gleis gilt es, diese Merkmale zu kennen, um einer möglichen Gefahr zu begegnen. Zu 
den besonderen Merkmalen gehören: 

 Spurgebundenheit. Ein Schienenfahrzeug ist spurgeführt und kann vor einem Hindernis 
nicht ausweichen. 

 Hohe Geschwindigkeiten, die je nach Strecke bis zu 300 km/h (das entspricht gut 83 m/s) 
betragen können. Sie erzeugen extrem hohe Druck- und Sogkräfte, die geeignet sein kön-
nen, Menschen oder Gegenstände in das Gleis zu ziehen. Zudem benötigen Schienenfahr-
zeuge in Abhängigkeit der jeweiligen Geschwindigkeit sehr lange Bremswege bis zu drei 
Kilometer. 

 Schienenfahrzeuge sind aufgrund ihres niedrigen Geräuschpegels akustisch nur sehr 
schwer wahrzunehmen. Dies gilt in erster Linie für Reisezüge, aber auch für vermeintlich 
„laute“ Güterzüge. 

 Die Oberleitung einschließlich der zugehörigen Speiseleitungen zum Antrieb von Elektro-
lokomotiven führt eine Spannung von 15.000 Volt Wechselstrom bei 16,7 Hz. 

Um den Gefahren, die vom Betrieb der Bahn ausgehen, zu begegnen und sie soweit möglich 
auszuschließen, bedarf es nur weniger Grundsätze, die zu beachten sind und die in den nachfol-
genden Abschnitten beschrieben werden. 

3.1 Der Gefahrenbereich der Gleise 

Mit Gefahren verbunden ist nicht allein das Betreten der Gleise. Aufgrund der entstehenden 
Druck- und Sogkräften müssen auch die seitlichen Bereiche neben einem Gleis gemieden wer-
den. 

Die Ausdehnung des so genannten Gefahrenbereichs (siehe Abbildung 1 (nicht maßstäblich)) der 
Gleise ist abhängig von den auf der jeweiligen Strecke gefahrenen Geschwindigkeiten. Grund-
sätzlich sollte hier von der höchsten zugelassenen Geschwindigkeit ausgegangen werden, so-
dass ein Bereich von mindestens drei Meter von der Gleismitte aus betrachtet nach beiden Sei-
ten freizuhalten ist. Der Aufenthalt in diesem Bereich ist bei nicht gesperrten Gleisen lebensge-
fährlich. 

 
Abbildung 1: Der Gefahrenbereich beträgt mindestens 3 Meter ab Gleismitte. 
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Der Abstand von drei Metern berücksichtigt Geschwindigkeiten bis 280 km/h. Bei Geschwindig-
keiten von mehr als 280 km/h beträgt der Mindestabstand 3,30 m. 

Das Betreten des Gefahrenbereiches setzt voraus, dass 

 Der Fahrbetrieb eingestellt wurde und 

 die Bestätigung über die Einstellung vorliegt. 

Die Formen und Möglichkeiten zur Bestätigung des eingestellten Fahrbetriebs werden in Ab-
schnitt  4.3.1 behandelt. 

 

Das Betreten des Gefahrenbereichs von Gleisen ohne bestätigte Ein-
stellung des Fahrbetriebs ist lebensgefährlich! 

 

3.2 Sicherheitsabstand zur Oberleitung/ Bahnerdung 

Einsätze im Bereich elektrischer Anlagen können ein höheres Gefährdungspotenzial beinhalten. 
Um die Gefahren des elektrischen Stroms im Zusammenhang mit Hilfeleistungseinsätzen so ge-
ring wie möglich zu halten, gibt die DIN VDE 0132 „Brandbekämpfung und Technische Hilfeleis-
tung im Bereich elektrischer Anlagen“ bestimmte Verhaltensregeln und Sicherheitsabstände vor. 
Diese gelten auch im Bereich von Oberleitungsanlagen elektrisch betriebener Eisenbahnen, die 
lediglich einen geringen Anteil an elektrischen Anlagen in einem Zuständigkeitsbereich einer 
Feuerwehr ausmachen. Mit Einhalten der Vorgaben der DIN VDE 0132 ist auch im Bereich unter 
Spannung stehender Anlagen der Löschmitteleinsatz möglich.  

Maßnahmen, die das Unterschreiten des Sicherheitsabstandes zu unter Spannung stehenden 
Teilen notwendig machen, erfordern hingegen stets die Sicherstellung des spannungsfreien Zu-
standes. 

Die Oberleitung der Bahn führt eine Spannung von 15.000 Volt Wechselstrom (AC) bei 
16,7 Hertz. Dies gilt für alle Teile der Oberleitung bis zu den Isolatoren am Oberleitungsmast so-
wie für eventuelle vorhandene Speise- und Verstärkerleitungen (siehe Abbildung 3 und 
Abbildung 4). Der Fahrdraht befindet sich in der Regel in einer Höhe von 5,50 m bis 6,00 m über 
Schienenoberkante. Er kann im Bereich von Brücken und Tunneln sowie in Bergsenkungsgebie-
ten auf eine Höhe von 4,95 m, in Ausnahmefällen auch auf 4,80 m abgesenkt sein. 

Die Spannung von 15.000 Volt macht einen Sicherheitsabstand zu unter Spannung stehenden 
Teilen erforderlich. Dieser beträgt gemäß DIN VDE 0132 grundsätzlich 3 m, kann jedoch im Be-
reich von Oberleitungsanlagen von Eisenbahnen und dort ausschließlich im Rahmen von Ret-
tungseinsätzen auf maximal 1,50 m eingeschränkt werden. 

Die fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik 

Die DIN VDE gibt für Arbeiten im Bereich elektrotechnischer Anlagen fünf Sicherheitsregeln vor: 

1. Ausschalten 

2. Gegen Wiedereinschalten sichern 

3. Spannungsfreiheit prüfen 

4. Bahnerden 

5. Zu benachbarten unter Spannung stehenden Anlagenteilen den vorgeschriebenen Sicher-
heitsabstand einhalten. 

Eine ausgeschaltete Oberleitung kann aufgrund induktiver bzw. kapazitiver Spannungen eine so 
genannte „Restspannung“6 bis zu 7.000 Volt führen. Um eine vollständige Spannungsfreiheit zu 
erreichen und diese sicherzustellen, muss die Oberleitung bahngeerdet werden.  

                                                 
6 Der Begriff der „Restspannung“ ist fachlich nicht zutreffend. Tatsächlich kann eine ausgeschaltete Ober-
leitung durch andere Spannung führende Leitungen, wie z. B. benachbarte nicht ausgeschaltete Oberlei-
tungen oder Überlandleitungen so beeinflusst werden, dass sie induktiv unter Spannung bleibt. Der Begriff 
der „Restspannung“ ist zwar gebräuchlich, wird jedoch aus diesem Grund in Anführungszeichen gesetzt. 
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Unter einer Bahnerdung versteht man, vereinfacht ausgedrückt, die Verbindung der Fahrschiene 
mit der Oberleitung über eine gut leitende Verbindung. Eine Bahnerdung muss stets mindestens 
zweifach, möglichst vor und hinter der Ereignisstelle, vorgenommen werden.  

Es ist stets davon auszugehen, dass die Oberleitung unter Spannung steht, solange nicht zwei-
felsfrei feststeht, dass die Anlage ausgeschaltet und bahngeerdet ist. Diese Bestätigung erteilt 
ausschließlich der Notfallmanager vor Ort. Näheres hierzu im Abschnitt  4.3.3. 

Erfordernis des Bahnerdens 

Die Ausschaltung und Bahnerdung einer Oberleitung wird stets dann erforderlich, wenn  

 der Sicherheitsabstand zu Spannung führenden Teilen unterschritten werden muss, bzw. 
wenn die Gefahr hierzu besteht, 

 die Oberleitung beschädigt wurde und Spannung führende Teile den Boden berühren oder 
herunter hängen, 

 der bauliche Zustand der Oberleitung unbekannt ist, z. B. bei einem Ereignis in einem Tunnel. 

Gerissene und herunter hängende Oberleitungen 

Berührt eine gerissene Oberleitung den Boden ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 10 m 
gemäß DIN VDE 0132 erforderlich. In einigen Bundesländern wurde dieser Sicherheitsabstand 
auf 20 m erweitert.  

Dieser Bereich darf erst nach Ausschaltung und Bahnerdung der Oberleitung betreten werden. 

Fahrzeuge unter Oberleitungen 

Tritte und Plattformen von Fahrzeugen ab einer Höhe von 
zwei Meter über Schienenoberkante sowie Dächer von 
Fahrzeugen dürfen, sofern die Fahrzeuge unter einer 
Oberleitung stehen, erst dann betreten werden, wenn die 
Oberleitung ausgeschaltet und bahngeerdet wurde. 

Bereiche von Wagen und Triebfahrzeugen, die über Tritte 
oder Aufstiegsmöglichkeiten in diesen Bereich verfügen, 
sind mit einem entsprechend Warnhinweis gekennzeichnet 
(Abbildung 2). 

 
Abbildung 2: Warnung Oberleitung an 
Fahrzeugen 
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Abbildung 3: Oberleitungsanlage in mechanisch getrennter Bauweise 

 
Abbildung 4: Oberleitungsanlage mit Quertragwerken 
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3.3 Verhalten im Gleisbereich 

Auch in Gleisen, in denen der Fahrbetrieb eingestellt wurde, sind bestimmte Sicherheitsbestim-
mungen zu beachten und umzusetzen: 

Gleise möglichst nicht betreten 

Hilfeleistungseinsätze erfordern in der Regel zwangsläufig das Betreten von Gleisanlagen. Den-
noch lässt sich dies auf das unumgängliche Maß beschränken. Es sollte zur Routine werden, den 
Gleiskörper zu meiden, Einzelfallbetrachtungen gar nicht erst aufkommen zu lassen („Ist doch 
bloß eine Übung…“, „Sonst mache ich das anders…“). Dies gilt nicht nur für das Verhalten am 
Ereignisort, sondern auch für das Erreichen des Ereignisortes. Besonders im Bereich von Bahn-
höfen und Haltepunkten besteht in den meisten Fällen die Möglichkeit, diesen über öffentliche 
Zugänge zu erreichen, ohne die Gleise betreten zu müssen. 

Nicht auf Schienenköpfe treten 

Beim Überschreiten der Gleise bzw. bei Bewegungen im Gleis sollte über die jeweilige Schiene 
hinweg getreten werden. Schienenköpfe sind leicht abgerundet, bieten nur eine sehr begrenzte 
Auftrittfläche und sind durch den Betrieb blank geschliffen. 
Hieraus resultieren ein unsicherer Stand sowie die Gefahr 
des Abrutschens von der Schiene, die besonders bei feuch-
tem Wetter oder auch im Herbst erheblich zunimmt. 

Vor Weichen weichen 

Eine Weiche besteht neben festen auch aus beweglichen 
Teilen, die in der Regel im Bereich der Weichenspitze vor-
handen sind. Einige Weichen im Hochgeschwindigkeitsver-
kehr sind mit so genannten federbeweglichen Herzstückspit-
zen ausgerüstet, die sich im Bereich der Weichenmitte, des 
Herzstückes, befinden. Gerade moderne Weichen laufen 
sehr schnell und mit großer Kraft um. Grundsätzlich gilt da-
her, dass aufgrund der Quetschgefahr der Bereich zwischen 
dem beweglichen und dem festen Teil, dies ist in der Regel 
der Bereich zwischen Weichenzunge und Backenschiene 
(siehe markierter Bereich in Abbildung 5), weder betreten 
noch in diesen Bereich hineingegriffen werden darf. Sollte 
dies unumgänglich sein, kann durch den Notfallmanager die 
Weiche gegen Umstellen gesperrt werden. 

Elektrische Weichenantriebe benötigen in der Regel eine Spannung von 380 Volt. 

 

Auch in Gleisen, in denen der Fahrbetrieb eingestellt wurde, können 
Weichen umlaufen bzw. umgestellt werden! 

 

 

Im Gleis nicht laufen 

Innerhalb des Gleisbereiches besteht zumeist keine feste Gehfläche. Nicht unerhebliche Stolper-
gefahren werden verursacht durch Schienenbefestigungen, Schotter und Schwellen. Rutschge-
fahr besteht auf Schwellen, insbesondere Holzschwellen und zunehmend bei feuchter Witterung. 
Soweit möglich sollte sich im Gleis daher ausschließlich mit Schrittgeschwindigkeit bewegt wer-
den. 

 
Abbildung 5: An Weichen besteht 
Quetschgefahr 
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Sicherheitsabstand zu abgestellten Fahrzeugen; Pufferlücken meiden 

Aufgrund des geringen Reibwertes zwischen Rad und Schiene, können nicht gesicherte Schiene-
fahrzeuge sehr leicht in Bewegung geraten. Von abgestellten Fahrzeugen ist daher ein Sicher-
heitsabstand von mindestens zwei 
Metern einzuhalten; dies insbe-
sondere im Bereich von Rangier-
bahnhöfen und einzeln abgestellter 
Wagen.  

Den Gleisbereich zwischen abge-
stellten Fahrzeugen zu betreten 
bzw. das Gleis zu überqueren, 
sollte vermieden werden. Ist es 
dennoch erforderlich, muss von 
jedem Fahrzeug der Sicherheits-
abstand von zwei Metern eingehal-
ten werden. Aus Sicherheitsgrün-
den sind für das Betreten des Be-
reiches zwischen zwei Fahrzeugen 
Fahrzeuglücken von mindestens 
fünf Metern erforderlich. 

Warnkleidung tragen 

Auch in gesperrten Gleisen sollte, wie auch bei Einsätzen im Straßenbereich bereits vorgeschrie-
ben, grundsätzlich Warnkleidung getragen werden. Vorgeschrieben nach den Regeln der Eisen-
bahn-Unfallkasse ist für Mitarbeiter der DB AG Warnkleidung nach EN-Norm 471, d. h. orange-
farbene Warnweste oder –jacke mit Reflexstreifen.  

Andere Institutionen oder Behörden, wie z. B. die Feuerwehr-Unfallkasse können eigene Vorga-
ben machen. Gleiches gilt für Dienstanweisungen, z. B. für die Polizei. 

3.4 Mögliche Gefahren an elektrisch betriebenen Fahrzeugen 

Entgleiste Fahrzeuge 

Die Stromrückführung elektrisch angetriebener Schienenfahrzeuge erfolgt über den Kontakt zwi-
schen Rad und Schiene in die Fahrschiene. 

Bei einer Entgleisung eines elektrisch angetriebenen Schienenfahrzeugs muss mit Potenzialun-
terschieden gerechnet werden, da die Stromrückführung aufgrund des nicht mehr vorhandenen 
Kontaktes zur Fahrschiene nicht gewährleistet ist. 

Bei abgesenktem Stromabnehmer und einer nicht beschädigten Oberleitung können sichtbare 
Teile am nicht beschädigten Fahrzeug hingegen gefahrlos berührt werden. Eventuell Gefahren-
hinweise am Fahrzeug sind unabhängig davon zu beachten. 

Restspannung nach Stromlosschalten 

Die moderne Drehstromtechnik in Schienenfahrzeugen erfordert einen Energiespeicher (Konden-
sator-Zwischenkreis). Bei Fahrzeugen mit Drehstromtechnik können daher selbst nach Absen-
kung des Stromabnehmers noch lebensgefährliche Spannungen in Schaltschränken oder auch 
Unterflurkästen vorhanden sein. Sofern dies zutrifft sind in den jeweiligen Einsatzmerkblättern 
(siehe Abschnitt  4.4.4) besondere Hinweise vorhanden. Die Spannungen bauen sich nach einiger 
Zeit selbsttätig ab, können aber auch durch das Erden des Fahrzeugs schnell und sicher abgelei-
tet werden.  

 

Das Erden von Fahrzeugen darf nur durch unterwiesene Mitarbeiter der 
Bahn durchgeführt werden. 

 

 

 

 
Abbildung 6: Pufferlücken meiden 


